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Promotionskolleg für angewandte Forschung in Nordrhein-Westfalen 
 

 
 

 
Bochum, 28.10.2022 

Der Wahlvorstand für die Nachwahl zum 
Abteilungsrat Soziales und Gesundheit in der Gruppe 
der professoralen Mitglieder des Promotionskollegs NRW 2022 
 
 
 
An die 
Mitglieder 
des Promotionskollegs NRW 
 
 

Vorläufiges Wahlergebnis 
 

für die Nachwahl zum Abteilungsrat Soziales und Gesundheit in der 
Gruppe der professoralen Mitglieder des  

Promotionskollegs NRW 2022 
 

Die Wahl zur stellvertretenden Direktorin oder zum stellvertretenden Direktor in der Abteilung 
Soziales und Gesundheit erfolgt insbesondere auf der Grundlage des Gesetzes zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesgleichstellungsgesetz – LGG), des § 24 des Hochschulgesetzes (HG), der Grundordnung 
(GO) und der Wahlordnung (WO) des Promotionskollegs NRW. 
 
Gemäß § 11b HG i. V. m. § 2 Abs. 1 der Wahlordnung des Promotionskollegs NRW sind die 
Organe und Gremien geschlechterparitätisch zu besetzen. Falls eine geschlechtergerechte 
Zusammensetzung der Gremien trotz intensiver Bemühungen nicht gelingt, sind diese 
schriftlich zu dokumentieren, sodass keine Rechtsfolgen eintreten (unverzügliche 
Auflösung und Neubildung des Kollegsenats und der Abteilungsräte). 
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Zugelassene Wahlvorschläge 
 

Soziales und Gesundheit 
 

• Prof. Dr. Silke Tophoven 
• Prof. Dr. Renate Schramek 

 
 

Vorläufiges Wahlergebnis 
 

Der Wahlvorstand gibt nachfolgend das vorläufige Ergebnis für die Nachwahl zum Abteilungsrat 
Soziales und Gesundheit in der Gruppe der professoralen Mitglieder des Promotionskollegs NRW 
2022 bekannt. 
 

• Prof. Dr. Silke Tophoven 
 

Bis zum 10.11.2022 wird die gewählte Kandidatin um Rückmeldung gebeten, ob diese das Amt 
annimmt. Bis zum 11.11.2022 läuft gemäß § 29 Abs. 1 der Wahlordnung die Einspruchsfrist. Nach 
Ablauf der Einspruchsfrist wird das endgültige Wahlergebnis in den amtlichen Mitteilungen des 
Promotionskollegs NRW bekannt gegeben. 

 
 
 
Bochum, den 28.10.2022 
 
Der Wahlvorstand 
 
 
gez. Ewald       gez. Schuchert 
         
David Ewald       Dr. Carolin Schuchert 
Vorsitzender       Mitglied des Wahlvorstandes 
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